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ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN VON AUSSEN 
 

GENERALSEKRETÄR FE 9 Berufsbild Nr. 80 

(von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehene Voraussetzungen:  Art. 62 D.P.Reg. 1. Februar 2005 N. 
2/L i.g.F.) 
 
Bescheinigung über die Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs 
 
Dienstrang: 
• Generalsekretär erster Klasse im Stellenplan der Gemeinde und des Staates, 
• Generalsekretär in Gemeinden zweiter Klasse mit mindestens drei Jahren tatsächlichen Dienst in diesem 

Rang im Stellenplan der Gemeinde oder des Staates, 
• Vizegeneralsekretäre in Sekretariatssitzen erster und zweiter Klasse mit mindestens 5 bzw. 8 

planmäßigen Dienstjahren in diesem Rang, 
• Leiter von Abteilungen oder gleichgestellten Organisationseinheiten von Gemeinden erster und zweiter 

Klasse der Region mit mindestens 5 bzw. 8 Dienstjahren im Rang 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Rechts- Wirtschafts-, Politik- oder 
Sozialwissenschaften und in 
Statistik oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 

S19 
S22 
S48 
S49 
S55 
S57 
S60 
S64 
S70 
S71 

 

S83 
S84 
S88 
S89 
S90 
S91 
S92 
S99 
S102 

 
 

MG01 
M16 
M49 
M52 
M56 
M62 
M63 
M76 
M77 

 
 

 

M81 
M82 
M83 
M87 
M88 
M90 

 
 

 

VIZEGENERALSEKRETÄR FE 9 Berufsbild Nr. 82 

(von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehene Voraussetzungen:  Art.46 D.P.Reg. 1. Februar 2005 N. 
2/L i.g.F.) 
 
Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Aufgaben eines Gemeindesekretärs 
 
mindestens dreijähriges Dienstalter mit leitenden oder Führungsaufgaben in öffentlichen Körperschaften 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Rechts- Wirtschafts-, Politik- oder 
Sozialwissenschaften und in 
Statistik oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 

S19 
S22 
S48 
S49 
S55 
S57 
S60 
S64 
S70 
S71 

 

S83 
S84 
S88 
S89 
S90 
S91 
S92 
S99 
S102 

 
 

MG01 

M16 

M49 
M52 
M56 

M62 
M63 
M76 

M77 

 

M81 
M82 
M83 
M87 
M88 
M90 
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RECHTSANWALT FE 9 Berufsbild Nr. 85 

Berufsbefähigung für die Ausübung des Freiberufes als Rechtsanwalt 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Rechtswissenschaften oder 
gleichwertiges anerkanntes Diplom 

S 22 
S 102 

MG 01 

 

ARCHITEKT FE 9 Berufsbild Nr. 83 

Berufsbefähigung für die Ausübung des Freiberufes als Architekt 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Architektur oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 

S 3 
S 4 

M 3 
M 4 

 

EXPERTE IM UMWELTBEREICH FE 9 Berufsbild Nr. 83 

Berufsbefähigung für die Ausübung des Freiberufes 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Agrar- oder Forstwirtschaft, 
Chemie, Geologie, Ingenieurwesen 
in Fachrichtung Umwelt und 
Landschaftsplanung, Erdkunde  
oder gleichwertiges anerkanntes 
Diplom 
 

S 6 
S 7 
S 8 
S21 
S38 
S62 
S74 
S77 

 

S79 
S81 
S82 
S85 
S86 

 

M 6 
M 7 
M 8 
M26 
M35 
M54 
M69 

 

M71 
M73 
M74 
M75 
M79 
M80 
M86 

 

APOTHEKER FE 9 Berufsbild Nr. 84 

Berufsbefähigung für die Ausübung des Freiberufes als Apotheker 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Pharmazie oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 

S 14 M 13 
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INGENIEUR IM TECHNISCHEN 
BEREICH 

FE 9 Berufsbild Nr. 83 

Berufsbefähigung für die Ausübung des Freiberufes als Ingenieur 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Bauingenieurwesen, 
Bautechnikingenieurwesen, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung Bau 
und Architektur, Ingenieurwesen in 
Fachrichtung Umwelt und 
Landschaftsplanung, Ingenieurwesen 
in Fachrichtung Elektrotechnik, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Maschinenbau, Wirtschafts-
ingenieurwesen, Ingenieurwesen in 
Fachrichtung Werkstoffe oder 
gleichwertiges anerkanntes Diplom 

S 4 
S28 
S29 
S31 
S36 
S38 
S61 

 

M 4 
M23 
M24 
M25 
M26 
M28 
M33 
M35 
M53 

 

 

INGENIEUR IM BEREICH 
INFORMATIK 

FE 9 Berufsbild Nr. 83 

Berufsbefähigung für die Ausübung des Freiberufes als Ingenieur 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Informatik, Ingenieurwesen in 
Fachrichtung Elektronik, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Fernmeldewesen oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 

S29 
S30 
S32 
S35 

M25 
M26 
M27 
M29 
M32 

 

STADTPLANER/IN, 
RAUMPLANER/IN 

FE 9 Berufsbild Nr. 83 bis 

Berufsbefähigung für die Ausübung des Freiberufes 
 
Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Stadtplanung, Raumplanung und 
Stadtplanung, Raumplanung, 
Stadtplanung und 
Landschaftsplanung, Architektur, 
Bauingenieurwesen, 
Bautechnikingenieurwesen,  
Ingenieurwesen in Fachrichtung Bau 
und Architekturwesen, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Umwelt und Landschaftsplanung 
oder gleichwertiges anerkanntes 
Diplom 

S 3 
S 4 
S28 
S38 
S54 

M 3 
M 4 
M23 
M24 
M26 
M35 
M48 
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EDV-SYSTEMANALYTIKER/IN FE 8 Berufsbild Nr. 75 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Informatik, Mathematik, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Informatik, Ingenieurwesen in 
Fachrichtung Elektronik, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Fernmeldewesen, Statistik,  
Statistik und Betriebsinformatik 
Physik oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 

S20 
S23 
S29 
S30 
S32 
S35 

 

S45 
S48 
S50 
S92 
S100 

 

M17 
M18 
M25 
M26 
M27 
M29 
M32 

 

M40 
M44 
M66 
M82 
M91 

 

 
 
 

EDV-PROGRAMMANALYTIKER/IN FE 8 Berufsbild Nr. 74 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Informatik, Mathematik, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Informatik, Ingenieurwesen in 
Fachrichtung Elektronik 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Fernmeldewesen, Statistik, Statistik 
und Betriebsinformatik, Physik oder 
gleichwertiges anerkanntes Diplom 

S20 
S23 
S29 
S30 
S32 
S35 

 

S45 
S48 
S50 
S92 
S100 

 

M17 
M18 
M25 
M26 
M27 
M29 
M32 

 

M40 
M44 
M66 
M82 
M91 

 

 

FUNKTIONÄR/IN DER 
VERWALTUNG 

FE 8 Berufsbild Nr. 72 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Rechts-, Wirtschafts- oder 
Politikwissenschaften, Statistik oder 
gleichwertiges anerkanntes Diplom 

S19 
S22 
S48 
S49 
S55 
S57 
S60 
S64 
S70 
S71 

 

S83 
S84 
S88 
S89 
S90 
S91 
S92 
S99 
S102 

 

MG01 
M16 
M49 
M52 
M56 
M62 
M63 

 

M76 
M77 
M81 
M82 
M83 
M87 
M88 
M90 
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FUNKTIONÄR/IN DER 

VERWALTUNG BEREICH 
BUCHHALTUNG 

FE 8 Berufsbild Nr. 72 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Wirtschaftswissenschaften, Statistik 
oder gleichwertiges anerkanntes 
Diplom 
 

S19 
S48 
S55 
S64 

 

S83 
S84 
S90 
S91 
S92 

M16 
M49 
M56 
M76 

 

M77 
M81 
M82 
M83 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKTIONÄR/IN DER 
VERWALTUNG  BEREICH KULTUR 

FE 8 Berufsbild Nr. 72 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Geisteswissenschaften oder 
gleichwertiges anerkanntes Diplom 
 
Für das Stadtarchiv: Diplom in 
Archivkunde, Schriften- und 
Aktenkunde, erworben bei einem 
Staatsarchiv oder an einer 
Universität (Vorzugstitel) 

S1 
S2 
S5 
S10 
S11 
S12 
S13 
S15 
S16 
S17 
S18 
S21 
S24 
S39 
S40 
S41 
S42 
S43 
S44 

 

S51 
S56 
S57 
S58 
S59 
S65 
S67 
S72 
S73 
S87 
S93 
S94 
S95 
S96 
S97 
S98 
S100 
S101 
S104 

M1 
M2 
M5 
M10 
M11 
M14 
M15 
M19 
M36 
M37 
M38 
M39 
M43 
M45 
M50 

M51 
M57 
M59 
M64 
M65 
M78 
M80 
M84 
M85 
M87 
M89 
M91 
M92 
M93 
M94 
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FUNKTIONÄR/IN IM 
TECHNISCHEN BEREICH - 

UMWELTBEREICH 
FE 8 Berufsbild Nr. 73 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Umwelt und Landschaftsplanung, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung Bau 
und Architektur, 
Bauingenieurwesen, 
Bautechnikingenieurwesen, 
Chemotechnikingenieurwesen, 
Chemie, Geologie, 
Agrarwissenschaften, 
Forstwissenschaften, Naturwissen-
schaften, Biologie, 
Umweltwissenschaften,  Agrar und 
Technologiewissenschaften, Physik 
oder gleichwertiges anerkanntes 
Diplom  

S4 

S6 

S20 

S27 

S28 

S38 

S50 

S62 

 

S68 

S74 

S77 

S79 

S82 

S85 

S86 

M4 
M6 
M17 
M22 
M23 
M24 
M26 
M35 
M44 

 

M54 
M60 
M69 
M73 
M74 
M75 
M79 
M86 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKTIONÄR/IN IM 
TECHNISCHEN BEREICH - 

BEREICH GÄRTNEREI 
FE 8 Berufsbild Nr. 73 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Agrarwissenschaften, 
Forstwissenschaften, 
Naturwissenschaften, Biologie, 
Agrar und Technologiewis-
senschaften, Geologie, Architektur, 
Physik, Chemie, Chemotechnik-
ingenieurwesen oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 

S3 

S6 

S20 

S27 

S50 

S62 

 

S68 

S74 

S77 

S79 

S85 

S86 

 

M3 
M6 
M17 
M22 
M26 
M44 
M54 

M60 
M69 
M73 
M74 
M79 
M86 
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FUNKTIONÄR/IN IM 
TECHNISCHEN BEREICH - 

BEREICH TECHNIK 
FE 8 Berufsbild Nr. 73 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Stadtplanung, Raumplanung und 
Stadtplanung, Raumplanung, 
Stadtplanung und 
Landschaftsplanung, Architektur, 
Bauingenieurwesen, 
Bautechnikingenieurwesen, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung Bau 
und Architekturwesen, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Umwelt und Landschaftsplanung, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Elektrotechnik, Ingenieurwesen in 
Fachrichtung Maschinenbau, 
Wirtschaftsingenieurwesen, 
Ingenieurwesen in Fachrichtung 
Werkstoffe, Physik oder 
gleichwertiges anerkanntes Diplom; 

S 3 
S 4 
S20 
S28 
S29 
S31 

S36 
S38 
S50 
S54 
S61 

 

M 3 
M 4 
M17 
M23 
M24 
M25 
M26 
M28 

M33 
M35 
M44 
M48 
M53 

 

 
 
 
 
 
 

FUNKTIONÄR/IN DER 
GEMEINDEPOLIZEI 

FE 8 Berufsbild Nr. 76 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Führerschein „B“ und weitere spezifische, von der Geschäftsordnung des Stadtpolizeikorps vorgesehene 
Voraussetzungen 
 
das Nichtvorliegen der Erklärung über die Wehrdienstverweigerung oder eine eingereichte Erklärung über den 
Verzicht des Status eines Wehrdienstverweigerer 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Rechts-, Wirtschafts- oder 
Politikwissenschaften, Statistik oder 
gleichwertiges anerkanntes Diplom 
 

S19 
S22 
S48 
S49 
S55 
S57 
S60 
S64 
S70 
S71 

S83 
S84 
S88 
S89 
S90 
S91 
S92 
S99 
S102 

MG01 
M16 
M49 
M52 
M56 
M62 
M63 
M76 
M77 

M81 
M82 
M83 
M87 
M88 
M90 
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SOZIOLOGE/IN-PÄDAGOGE/IN FE 8 Berufsbild Nr. 79 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Psychologie, Pädagogik, Soziologie, 
Sozialdienste oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 
 

S49 
S56 
S57 
S58 
S65 
S87 
S89 

M50 
M51 
M57 
M85 
M87 
M88 
M93 

 
 
 

ÜBERSETZER/IN FE 8 Berufsbild Nr. 77 

Zweisprachigkeitsnachweis A oder C1 
 
Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in den folgenden Bereichen: 

Doktorat Master-Studienrichtung  
(D.M. 509/99) 

Master-Studienrichtung  
(D.M. 270/04) 

Übersetzen und Dolmetschen, 
modernen Fremdsprachen und 
Literatur oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom 
 

S39 
S41 
S42 
S43 
S44 
S104 

 

M36 
M37 
M38 
M39 
M94 

 

 
 
 

FUNKTIONÄR/IN DER 
VERWALTUNG MIT DIPLOM 

ÜBER EIN MINDESTS 
DREIJÄHRIGES 

UNIVERSITÄTSSTUDIUM 

FE 7 ter Berufsbild Nr. 70 

 
Diplom über ein mindestens dreijähriges Universitätsstudium der Rechts-, Wirtschafts-, Politikwissenschaften 
und Statistik oder gleichwertiges anerkanntes Diplom 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
 
 
 
 

VERWALTUNGSASSISTENT/IN 
MIT DIPLOM ÜBER EIN 

MINDESTENS ZWEIJÄHRIGES 
UNIVERSITÄTSSTUDIUM 

FE 7 Berufsbild Nr. 58 

Reifezeugnis und 
 
Diplom über ein mindestens zweijähriges Universitätsstudium der Rechts-, Wirtschafts-, Politikwissenschaften 
und Statistik oder gleichwertiges anerkanntes Diplom 
 

Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
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EDV FACHKRAFT MIT DIPLOM 
ÜBER EIN MINDESTENS 

ZWEIJÄHRIGES 
UNIVERSITÄTSSTUDIUM 

FE 7 Berufsbild Nr. 60 

Reifezeugnis und 
 
Diplom über ein mindestens zweijähriges Universitätsstudium im Bereich Informatik oder gleichwertiges 
anerkanntes Diplom  
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
 
 
 

BIBLIOTHEKAR/IN MIT DIPLOM FE 7 Berufsbild Nr. 55 

Reifezeugnis und 
 
Diplom über ein mindestens zweijähriges Universitätsstudium im Bereich Geisteswissenschaften oder 
gleichwertiges anerkanntes Diplom  
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 

 
 
 

GEOMETER MIT 
BERUFSBEFÄHIGUNG 

FE 7 Berufsbild Nr. 56 

Reifezeugnis und  
 
Berufsbefähigung für die Ausübung des Freiberufes als Geometer 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
 
 
 

FACHINGENEUR MIT 
BERUFSBEFÄHIGUNG FE 7 Berufsbild Nr. 57 

Reifezeugnis  und 
 
Berufsbefähigung für die Ausübung eines Freiberufes als Fachingeneur 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
 
 
 

FUNKTIONÄR/IN DER 
GEMEINDE- UND 

LEBENSMITTELPOLIZEI 
FE 7 Berufsbild Nr. 59 

Reifezeugnis und 
 
Diplom über ein mindestens zweijähriges Universitätsstudium im Bereich der Rechts-, Politik-, 
Wirtschaftswissenschaften oder gleichwertiges anerkanntes Diplom  
 
Führerschein „B“ und weitere spezifische, von der Geschäftsordnung des Stadtpolizeikorps vorgesehene 
Voraussetzungen 
 
das Nichtvorliegen der Erklärung über die Wehrdienstverweigerung oder eine eingereichte Erklärung über den 
Verzicht des Status eines Wehrdienstverweigerer 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
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VERWALTUNGSASSISTENT/IN FE 6 Berufsbild Nr. 43 

Reifezeugnis 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 

 

VERWALTUNGSASSISTENT/IN 
IM BEREICH BUCHHALTUNG 

FE 6 Berufsbild Nr. 43 

Reifezeugnis im Handelsbereich 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 

 
TECHNISCHE/R 

ASSISTENTIN/ASSISTENT - 
GEOMETER 

FE 6 Berufsbild Nr. 44 

Reifezeugnis als Geometer, Reifezeugnis der Gewerbeoberschule, Reifezeugnis der Fachlehranstalt für 
Industrie und Handwerk 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
 

BIBLIOTHEKAR/IN FE 6 Berufsbild Nr. 46 

Reifezeugnis  
 

Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 

 

UMWELTBERATER/IN FE 6 Berufsbild Nr. 48 

Reifezeugnis als Agrartechniker, Agrartechniker mit Fachausbildung in Industrie, Agrartechniker mit 
Fachausbildung in Weinbau und Önologie 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
 

EDV-PROGRAMMIERER/IN FE 6 Berufsbild Nr. 50 

Reifezeugnis 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 

 

SEKRETÄR/IN DES 
BESTATTUNGSDIENSTES 

FE 6 Berufsbild Nr. 49 

Reifezeugnis 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
 

INSPEKTOR DER GEMEINDE- UND 
LEBENSMITTEL POLIZEI 

FE 6 Berufsbild Nr. 45 

Reifezeugnis 
 
Führerschein „B“ und weitere spezifische, von der Geschäftsordnung des Stadtpolizeikorps vorgesehene 
Voraussetzungen 
 
das Nichtvorliegen der Erklärung über die Wehrdienstverweigerung oder eine eingereichte Erklärung über den 
Verzicht des Status eines Wehrdienstverweigerer 
 
Zweisprachigkeitsnachweis B oder B2 
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ERHEBUNGSBEAMTER FE 5 Berufsbild Nr. 30 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
dreijährige Schulausbildung oder 
spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung im Verwaltungs- und Handelsbereich oder 
zweijährige Berufsausbildung im Verwaltungs- und Handelsbereich und eine zusätzliche Spezialisierung im 
Bereich mit mindestens 400 Unterrichtsstunden oder  
gleichwertige theoretisch-praktische Ausbildung  
 
Zweisprachigkeitsnachweis C oder B1 
 
 
 

TECHNISCHE/R ZEICHNER/IN FE 5 Berufsbild Nr. 34 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
dreijährige Schulausbildung bei einer Gewerbeoberschule, bei einer Oberschule für Geometer, bei einer 
Fachlehranstalt für Industrie und Handwerk, einer Kunstlehranstalt, einem Kunstlyzeum oder  
spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung als Maschinenbaumechaniker, technischer oder 
bautechnischer Zeichner oder 
 
Meisterbrief in einem Bereich, der dem Beruf eines Zeichners entspricht oder 
 
Gesellenbrief sowie zusätzliche Spezialisierung in einem Bereich, der dem Beruf eines Zeichners entspricht 
mit mindestens 400 Unterrichtsstunden oder 
 
zweijährige Berufsausbildung sowie zusätzliche Spezialisierung in einem Bereich, der dem Beruf eines 
Zeichners entspricht, mit mindestens 400 Unterrichtsstunden oder  
gleichwertige theoretisch-praktische Ausbildung  
 
Zweisprachigkeitsnachweis C oder B1 
 
 
 

VERWALTUNGSBEAMTER/IN FE 5 Berufsbild Nr. 31 

Abschluss der Mittelschule oder Grundschule und  
 
dreijährige Schulausbildung oder  
spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung im Handels- und Verwaltungsbereich oder  
zweijährige Berufsausbildung sowie zusätzliche Spezialisierung im Handels- und Verwaltungsbereich mit 
mindestens 400 Unterrichtsstunden oder  
gleichwertige theoretisch-praktische Ausbildung 
 
Zweisprachigkeitsnachweis C oder B1 
 
 
 

VERWALTUNGSBEAMTER/IN IM 
BEREICH INFORMATIK 

FE 5 Berufsbild Nr. 31 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und  
 
dreijährige Schulausbildung oder  
spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung im Handels- und Verwaltungsbereich oder  
zweijährige Berufsausbildung sowie zusätzliche Spezialisierung im Handels- und Verwaltungsbereich mit 
mindestens 400 Unterrichtsstunden oder  
gleichwertige theoretisch-praktische Ausbildung 
 
Zweisprachigkeitsnachweis C oder B1 
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GEMEINDEPOLIZIST/IN 
LEBENSMITTELPOLIZIST/IN 

FE 5 Berufsbild Nr. 32 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
dreijährige Schulausbildung oder  
spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung oder  
6 Dienstjahre mit ähnlichen Aufgaben bei den Carabinieri und/oder bei der Staatspolizei und 
 
Führerschein „B“ und weitere spezifische, von der Geschäftsordnung des Stadtpolizeikorps vorgesehene 
Voraussetzungen 
 
das Nichtvorliegen der Erklärung über die Wehrdienstverweigerung oder eine eingereichte Erklärung über den 
Verzicht des Status eines Wehrdienstverweigerer 
 
Zweisprachigkeitsnachweis C oder B1 
 
 
 

HOCHSPEZIALISIERTER 
ARBEITER/IN 

FE 5 Berufsbild Nr. 28 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
dreijährige Schulausbildung oder  
spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung im Bereich Handwerk oder  
Meisterbrief oder 
Gesellenbrief sowie zusätzliche Spezialisierung im Bereich Handwerk mit mindestens 400 Unterrichtsstunden 
oder  
zweijährige Berufsausbildung sowie zusätzliche Spezialisierung im Bereich Handwerk mit mindestens 400 
Unterrichtsstunden oder  
gleichwertige theoretisch-praktische Ausbildung 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

DIPLOMIERTER 
DIÄTKOCH/KÜCHENMEISTER 

FE 5 Berufsbild Nr. 40 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und sowie zusätzlich 
 
Lehrabschlusszeugnis als Koch/Köchin und zusätzlich mindestens dreijährige Berufserfahrung in der 
Gastronomie sowie  
Diplom als Diätkoch oder Diplom als Küchenmeister 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

TELEFONIST/IN FE 4 Berufsbild Nr. 24 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und  
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder 
Gesellenbrief oder 
theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Zweisprachigkeitsnachweis C oder B1 
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BÜROGEHILFE/IN FE 4 Berufsbild Nr. 25 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und  
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung im Handels- und Verwaltungsbereich oder  
Gesellenbrief im Handels- und Verwaltungsbereich oder  
spezifische theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden im Verwaltungs- und 
Handelsbereich  
 
Zweisprachigkeitsnachweis C oder B1  
 

GEMEINDIENER/IN FE 4 Berufsbild Nr. 26 

Abschluss der Mitteschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung im Verwaltungs- und Handelsbereich oder  
Gesellenbrief im Verwaltungs- und Handelsbereich oder  
theoretisch-praktische Ausbildung im Verwaltungs- und Handelsbereich mit mindestens 300 
Unterrichtsstunden  
 
Zweisprachigkeitsnachweis C oder B1 
 

FAHRER FÜR 
TOTENTRANSPORTE 

FE 4 Berufsbild Nr. 16 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder  
Gesellenbrief oder  
theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 

FAHRER MIT VERANTWORTUNG 
FÜR DIE BEFÖRDERUNG VON 
PERSONEN - AUSGEHER/IN 

FE 4 Berufsbild Nr. 18 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder  
Gesellenbrief oder  
theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
C.A.P. -C.Q.C. und Führerschein D oder B  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 

POLIZEIHILFSKRAFT FE 4 Berufsbild Nr. 23 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder  
Gesellenbrief oder  
theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
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VERKÄUFER/IN IN APOTHEKEN FE 4 Berufsbild Nr. 22 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder  
Gesellenbrief oder  
theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

KOCH FE 4 Berufsbild Nr. 19 

Abschluss der Mittelschule und 
 
Lehrabschlusszeugnis als Koch 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

DIÄTETISCH GESCHULTER 
KOCH 

FE 4 Berufsbild Nr. 19 bis 

Abschluss der Mittelschule und 
 
Lehrabschlusszeugnis als Koch sowie 
Spezialisierung als diätetisch geschulter Koch 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

FRIEDHOFSWÄRTER FE 4 Berufsbild Nr. 17 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder  
Gesellenbrief oder  
theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

FAHRER SCHWERER FAHRZEUGE FE 4 Berufsbild Nr. 21 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und  
 
zweijährige Schulausbildung im Bereich Bausektor oder Mechanik oder  
gleichwertige Berufsausbildung im Bereich Bausektor oder Mechanik oder  
Gesellenbrief im Bausektor oder Mechanik oder 
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung im Bausektor oder Mechanik mit mindestens 300 
Unterrichtsstunden 
 
Führerschein C oder ein Führerschein höheren Grades 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
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SPEZIALISIERTER ARBEITER- 
ELEKTRIKER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Elektriker oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Elektriker oder  
Gesellenbrief als Elektriker oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Elektriker mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER-
SCHMIED 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Schmied oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Schmied oder  
Gesellenbrief als Schmied oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Schmied mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER-
TISCHLER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und  
 
zweijährige Schulausbildung als Tischler oder  
gleichwertiger Berufsausbildung als Tischler oder  
Gesellenbrief als Tischler oder 
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Tischler mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER-
GÄRTNER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Gärtner oder  
gleichwertiger Berufsausbildung als Gärtner oder  
Gesellenbrief als Gärtner oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Gärtner mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
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SPEZIALISIERTER ARBEITER-
HYDRAULIKER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder  
Gesellenbrief als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und 
Sanitäranlagen mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER-
SPENGLER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Spengler oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Spengler oder  
Gesellenbrief als Spengler oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Spengler mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER –
WÄRTER VON 

HEIZUNGSANLAGEN 
FE 4 Berufsbild Nr. 15 bis 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder als 
Elektriker oder 
gleichwertige Berufsausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder als 
Elektriker oder 
Gesellenbrief als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder als Elektriker oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und 
Sanitäranlagen oder als Elektriker mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Befähigungsnachweis zur Bedienung von Heizanlagen 
 
 
 

MAGAZINÄR FE 4 Berufsbild Nr. 27 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder  
Gesellenbrief oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 



 

Pagina 17 

 

SPEZIALISIERTER ARBEITER 
MECHANIKER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder Grundschule und  
 
zweijährige Schulausbildung als Mechaniker oder Maschinenbaumechaniker oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Mechaniker oder Maschinenbaumechaniker oder  
Gesellenbrief als Mechaniker oder Maschinenbaumechaniker oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Mechaniker oder Maschinenbaumechaniker mit 
mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER 
MAURER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
Zweijährige Schulausbildung als Maurer oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Maurer oder  
Gesellenbrief als Maurer oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Maurer mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER 
MALER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und  
 
zweijährige Schulausbildung als Maler oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Maler oder  
Gesellenbrief als Maler oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Maler mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER 
BODENVERLEGER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Verleger oder 
gleichwertige Berufsausbildung als Verleger oder  
Gesellenbrief als Verleger oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Verleger mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
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SPEZIALISIERTER ARBEITER 
SCHWEISSER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Schweisser oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Schweisser oder  
Gesellenbrief als Schweisser oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Schweisser mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER 
KOPIST 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung in einer Kopieranstalt oder Druckerei oder  
gleichwertige Berufsausbildung in einer Kopieranstalt oder Druckerei oder  
Gesellenbrief für Ausbildung in einer Kopieranstalt oder Druckerei oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung in einer Kopieranstalt oder Druckerei mit mindestens 300 
Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER IM 
BEREICH BAUWESEN 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung im Bausektor oder  
gleichwertige Berufsausbildung im Bausektor oder  
Gesellenbrief im Bausektor oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung im Bausektor von mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER IM 
BEREICH KREMATORIUM 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder  
Gesellenbrief oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
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SPEZIALISIERTER ARBEITER 
DRUCKER 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und  
 
zweijährige Schulausbildung als Drucker oder Buchbinder oder  
gleichwertige Berufsausbildung als Drucker oder Buchbinder oder  
Gesellenbrief als Drucker oder Buchbinder oder 
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Drucker oder Buchbinder mit mindestens 300 
Unterrichtsstunden  
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 

SPEZIALISIERTER ARBEITER 
MIT AUFSICHTSAUFGABEN 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und  
 
zweijährige Schulausbildung oder  
gleichwertige Berufsausbildung oder  
Gesellenbrief oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 

 
SPEZIALISIERTER ARBEITER –

WÄRTER VON 
HEIZUNGSANLAGEN 

FE 4 Berufsbild Nr. 15 bis 

Abschluss der Mittelschule oder der Grundschule und 
 
zweijährige Schulausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder als 
Elektriker oder 
gleichwertige Berufsausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder als 
Elektriker oder 
Gesellenbrief als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und Sanitäranlagen oder als Elektriker oder  
fachspezifische theoretisch-praktische Ausbildung als Hydrauliker oder Installateur von Heizungs- und 
Sanitäranlagen oder als Elektriker mit mindestens 300 Unterrichtsstunden 
 
Befähigungsnachweis zur Bedienung von Heizanlagen 
 
Führerschein B (falls erforderlich) 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 
 

HILFSKOCH/HILFSKÖCHIN FE 3 Berufsbild Nr. 14 

Abschluss der Grundschule und 
 
mindestens zweijährige Berufserfahrung in der Gastronomie oder  
gleichwertiger Titel 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
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HILFSKOCH/HEIMGEHILFE / 
HILFSÖCHIN/HEIMGEHILFIN 

FE 3 Berufsbild Nr. 14 

Abschluss der Grundschule und 
 
mindestens zweijährige Berufserfahrung in der Gastronomie oder  
gleichwertiger Titel 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 

HAUSMEISTER/IN MIT 
INSTAND-HALTUNGSAUFGABEN 

FE 3 Berufsbild Nr. 12 

Abschluss der Grundschule und 
 
mindestens zweijährige Berufserfahrung im spezifischen Sektor 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 

QUALIFIZIERTER ARBEITER FE 3 Berufsbild Nr. 9 

Abschluss der Grundschule und 
 
mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bausektor oder Mechanik oder 
gleichwertiger Titel 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 

QUALIFIZIERTER ARBEITER IM 
BEREICH BAUTECHNIK 

FE 3 Berufsbild Nr. 9 

Abschluss der Grundschule und 
 
mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bausektor oder  
gleichwertiger Titel 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 

BESTATTER FE 3 Berufsbild Nr. 10  

Abschluss der Grundschule und 
 
mindestens zweijährige Berufserfahrung oder  
entsprechende Fachkenntnisse  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2  
 

EINFACHER ARBEITER FE 2 Berufsbild Nr. 3 

Abschluss der Grundschule oder Erfüllung der Schulpflicht und einfache falls verlangt praktische 
Fachkenntnisse im spezifischen Bereich  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
 

AUSGEHER/IN- FAHRER/IN 
KLEINER FAHRZEUGE 

FE 2 Berufsbild Nr. 6 

Abschluss der Grundschule oder Erfüllung der Schulpflicht und einfache falls verlangt praktische 
Fachkenntnisse im spezifischen Bereich  
 
Führerschein B 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D oder A2 
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AUSGEHER/IN FE 2 Berufsbild Nr. 6 

Abschluss der Grundschule oder Erfüllung der Schulpflicht und einfache falls verlangt praktische 
Fachkenntnisse im spezifischen Bereich  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D o A2 
 
 

QUALIFIZIERTES 
REINIGUNGSPERSONAL 

FE 2 Berufsbild Nr. 2 

Abschluss der Grundschule oder Erfüllung der Schulpflicht und einfache falls verlangt praktische 
Fachkenntnisse im spezifischen Bereich  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D o A2 
 
 

WART/IN IN KULTURGÜTERN FE 2 Berufsbild Nr. 8 

Abschluss der Grundschule oder Erfüllung der Schulpflicht und einfache falls verlangt praktische 
Fachkenntnisse im spezifischen Bereich  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D o A2 
 
 

FAHRER KLEINER FAHRZEUGE FE 2 Berufsbild Nr. 7 

Abschluss der Grundschule oder Erfüllung der Schulpflicht und einfache falls verlangt praktische 
Fachkenntnisse im spezifischen Bereich  
 
Führerschein B 
 
Zweisprachigkeitsnachweis D o A2 
 
 

HEIMGEHILFE/IN FE 2 Berufsbild Nr. 2 

Abschluss der Grundschule oder Erfüllung der Schulpflicht und einfache falls verlangt praktische 
Fachkenntnisse im spezifischen Bereich  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D o A2 
 
 

HAUSMEISTER/PORTIER FE 2 Berufsbild Nr. 5 

Abschluss der Grundschule oder Erfüllung der Schulpflicht und einfache falls verlangt praktische 
Fachkenntnisse im spezifischen Bereich  
 
Zweisprachigkeitsnachweis D o A2 
 
 
 
Aktualisiert am 01.01.2018 


